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Nachrichtliche Veröffentlichung einer Allgemeinverfügung 
zu der Bekanntmachung vom 01.10.2020 durch Veröffent
lichung im Internet (www.muenchen.de), in Rundfunk  
und Presse im Amtsblatt der Landeshauptstadt München 
vom 20. Oktober 2020 

Die Landeshauptstadt München erlässt gemäß § 28  
Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG),  
Art. 35 Satz 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrens
gesetzes (BayVwVfG) und § 65 Satz 1 der Zuständigkeits
verordnung (ZustV) sowie in Verbindung mit § 23 Abs. 1 
der 6. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverord
nung (6. BayIfSMV) vom 19. Juni 2020, zuletzt geändert 
am 22. September 2020, folgende

Allgemeinverfügung:

1.  Der Verkauf und die Abgabe von alkoholischen Getränken 
sind am Freitag, 02.10.2020 und am Samstag, 03.10.2020 
jeweils zwischen 21:00 Uhr und 06:00 Uhr des Folgetages 
an folgenden Örtlichkeiten verboten:

• Umgriff Gärtnerplatz (siehe Anlage 1)
• Umgriff Gerner Brücke (siehe Anlage 2)
• Umgriff Wedekindplatz (siehe Anlage 3)
• Umgriff Baldeplatz (siehe Anlage 4)
• Umgriff Isarauen (Umgriff Reichenbachbrücke bis 
  Wittelsbacherbrücke) (siehe Anlage 5)

Ausgenommen hiervon sind der Verkauf und die Abgabe von 
alkoholischen Getränken im konzessionierten Bereich von 
Gaststätten während der jeweiligen Öffnungszeiten für den 
Konsum innerhalb des konzessionierten Bereichs sowie im 
Rahmen von Veranstaltungen auf der Veranstaltungsfläche, 
soweit der Verkauf oder die Abgabe alkoholischer Getränke 
zum Konsum an Ort und Stelle gemäß § 12 Gaststättengesetz 
gestattet wurde oder gemäß § 3a der Bayerischen Gaststätten-
verordnung keiner Erlaubnis bedarf. Ebenso sind der Verkauf 
und die Abgabe von alkoholischen Getränken durch Liefer-
services gestattet, sofern die Lieferadresse außerhalb des 
Verbotsbereiches liegt.

2.  Der Konsum von alkoholischen Getränken ist auf folgenden 
öffentlichen Plätzen, Orten und Anlagen am Freitag, 
02.10.2020 und am Samstag, 03.10.2020 jeweils zwischen 
23:00 Uhr und 06:00 Uhr des Folgetages verboten:

• Gärtnerplatz (siehe Anlage 6)
• Gerner Brücke (siehe Anlage 7)
• Umgriff Wedekindplatz (siehe Anlage 8)
• Umgriff Baldeplatz (siehe Anlage 9 Bereich: A)
• Umgriff Isarauen (Umgriff Reichenbachbrücke bis 
  Wittelsbacherbrücke) (siehe Anlage 9 Bereich: B)

Ausgenommen hiervon ist der Konsum von alkoholischen  
Getränken im konzessionierten Bereich von Gaststätten wäh-
rend der jeweiligen Öffnungszeiten sowie im Rahmen von Ver-
anstaltungen auf der Veranstaltungsfläche, soweit der Kon-
sum von alkoholischen Getränken an Ort und Stelle gemäß  
§ 12 Gaststättengesetz gestattet wurde oder gemäß § 3a der 
Bayerischen Gaststättenverordnung keiner Erlaubnis bedarf.

3.  Der genaue räumliche Umgriff der jeweiligen Verbotsbereiche 
aus Ziffer 1 und 2 ergibt sich aus den entsprechenden Anla-
gen (Lageplan 1 – 9), die jeweils Bestandteil dieser Allgemein-
verfügung sind.

4.  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 BayV-
wVfG am 01.10.2020 ab 18:00 Uhr durch Veröffentlichung 
im Internet (www.muenchen.de), in Rundfunk und Presse 
als bekannt gegeben.

5.  Diese Allgemeinverfügung ist bis zum 04.10.2020, 06:00 Uhr, 
gültig.

Hinweise:

1.  Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im 
Kreisverwaltungsreferat, Dienstgebäude Ruppertstraße 19, 
Raum 42.51, 80337 München und im Referat für Gesundheit 
und Umwelt, Dienstgebäude Bayerstraße 28A, 80335 Mün-
chen am Empfang nach vorheriger Terminvereinbarung ein-
gesehen werden und sind auf der städtischen Internetseite 
unter www.muenchen.de abrufbar.

2.  Die sofortige Vollziehbarkeit dieser Allgemeinverfügung  
besteht kraft Gesetzes, vgl. § 28 Abs. 3 IfSG i. V. m. § 16 
Abs. 8 IfSG.

3.  Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

•  entgegen der Nr. 1 dieser Allgemeinverfügung alkoholische 
Getränke abgibt oder verkauft,

•  entgegen der Nr. 2 dieser Allgemeinverfügung alkoholische 
Getränke im öffentlichen Raum konsumiert.

Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG 
und § 73 Abs. 2 IfSG mit einer Geldbuße bis zu fünfund-
zwanzigtausend Euro geahndet werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines  
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht München.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a)  Schriftlich an oder zur Niederschrift bei 
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

b)  Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der  
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind

Hinweis: Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht zu-
gelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

München, 01. Oktober 2020  Kreisverwaltungsreferat
  Dr. Böhle
  Berufsmäßiger Stadtrat
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Örtliche Bestimmung des Alkoholverkaufs und 
abgabeverbotes für den Bereich Gärtnerplatz

Der Bereich wird im Osten begrenzt durch die Zweibrücken-
straße, die Thierschstraße 2, den Isartorplatz und den 
Thomas-Wimmer-Ring 1.

Im Nordosten verläuft die Grenze des Verbotsbereiches durch 
Tal bis zur Kreuzung Sparkassenstraße 2 und umfasst zudem 
die Anwesen Marienplatz 16 – 21 und verläuft weiter nordwest-
lich entlang des Rindermarktes und des Oberangers.

Die westliche Grenze erstreckt sich über den Roßmarkt, die 
Pestalozzistraße bis zur Hausnummer 35, die Holzstraße 34 
bis zur Kreuzung Westermühlstraße, die Westermühlstraße 
und Deutlingerstraße.

Im Süden verläuft der Grenzbereich entlang der Erhardtstraße 
bis zur Kreuzung Zweibrückenstraße.

Alle genannten Straßen werden beidseitig inklusive der Geh-
wege erfasst.

Anlage 1
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Örtliche Bestimmung des Alkoholverkaufs und  
abgabeverbotes für den Bereich Gerner Brücke

Anlage 2

Der Bereich wird im Osten begrenzt durch die Nymphenburger 
Straße zwischen Kreuzung Volkartstraße und Kreuzung Ruffini-
straße (inklusive des Anwesens Nymphenburger Str. 200),  
die Waisenhausstraße zwischen Kreuzung Ruffinistraße und 
Kreuzung Tizianstraße. Der Grenzbereich verläuft weiter ent-
lang der Tizianstraße bis zur Kreuzung Magdalenenstraße, 
entlang der Magdalenenstraße bis zur Kreuzung Klugstraße.

Im Norden verläuft die Bereichsgrenze entlang der Klugstraße 
bis zur Kreuzung Nederlinger Straße, die Nederlinger Straße 
in südliche Richtung bis zur Kreuzung Tizianstraße, entlang 
der Tizianstraße in westliche Richtung bis zur Kreuzung  
Hubertusstraße.

Im Westen wird der Bereich begrenzt durch die Hubertusstraße 
zwischen Kreuzung Tizianstraße und Kreuzung Romanstraße.

Im Süden verläuft die Bereichsgrenze durch die Romanstraße, 
entlang Rondell Neuwittelsbach, die Aiblingerstraße bis zur 
Kreuzung Lachnerstraße, entlang der Lachnerstraße bis zur 
Kreuzung Winthirstraße, die Winthirstraße in südliche Rich-
tung bis zur Kreuzung Volkartstraße und die Volkartstraße bis 
zur Kreuzung Nymphenburger Straße.

Alle genannten Straßen werden beidseitig inklusive der Geh-
wege erfasst.
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Örtliche Bestimmung des Alkoholverkaufs und  
abgabeverbotes für den Bereich Wedekindplatz

Anlage 3

Der Bereich wird im Osten begrenzt durch die Kreuzung  
Königinstraße / Thiemestraße, die Königinstraße in nördliche 
Richtung bis zur Mandlstraße, die Biedersteiner Straße bis zur
Einmündung Keterstraße, die Keterstraße bis zur Liebergesell-
straße und die Liebergesellstraße bis zur Kreuzung Dietlinden-
straße.

Die nördliche Bereichsgrenze verläuft über die Kreuzung Lie-
bergesellstraße und Dietlindenstraße, entlang der Dietlinden-
straße und Potsdamer Straße bis zur Kreuzung Potsdamer 
Straße / Leopoldstraße, entlang der Leopoldstraße bis zur 
Kreuzung Karl-Theodor-Straße.

Im Westen wird der Bereich durch die Karl-Theodor-Straße 
bis zur Kreuzung Siegfriedstraße, die Siegfriedstraße, den 

Ernst-Toller-Platz, die Bismarckstraße, den Kaiserplatz bis zur
Kreuzung Kaiserstraße, die Kaiserstraße bis zur Kreuzung  
Wilhelmstraße, die Wilhelmstraße bis zur Kreuzung Ainmiller-
straße begrenzt.

Im Süden wird der Bereich durch die Ainmillerstraße bis zur 
Kreuzung Leopoldstraße, die Leopoldstraße bis zur Kreuzung 
Martiusstraße, die Martiusstraße, den Kißkaltplatz und die
Thiemestraße bis Kreuzung Königinstraße begrenzt.

Alle genannten Straßen werden beidseitig inklusive der Geh-
wege erfasst.
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Örtliche Bestimmung des Alkoholverkaufs und  
abgabeverbotes für den Bereich Baldeplatz

Anlage 4

Südlich verläuft der Grenzbereich entlang der Reifenstuelstra-
ße, weiter über die südlich der Reifenstuelstraße angrenzen-
den Bahngleise, weiter über die Braunauer Eisenbahnbrücke 
bis zur Einmündung Sachsenstraße.

Der östliche Grenzbereich verläuft entlang der Sachsenstraße, 
weiter entlang der Claude-Lorrain-Straße in südlicher Richtung 
bis zur Einmündung Sommerstraße, entlang der Sommerstraße 
bis zum Kreuzungsbereich Schlotthauerstraße, entlang der 
Schlotthauerstraße und weiter entlang der Eduard-Schmid-
Straße in nördliche Richtung bis zum Kreuzungsbereich Albani-
straße.

Der nördliche Grenzbereich verläuft in gerader Linie von der 
Ecke Eduard-Schmid-Straße / Albanistraße über die Isar und 
die Wittelsbacherstraße, weiter in die Deutlingerstraße, über 
die Auenstraße in die Westermühlstraße, entlang der Wester-
mühlstraße bis zum Kreuzungsbereich Holzstraße.

Der westliche Grenzbereich verläuft entlang der Holzstraße in 
südlicher Richtung bis zum Anwesen Holzstraße 34, anschlie-
ßend entlang der Pestalozzistraße bis zur Kapuzinerstraße, 
weiter in der Kapuzinerstraße in westlicher Richtung bis zur 
Kreuzung Thalkirchner Straße, entlang der Thalkirchner Straße 
in südlicher Richtung bis zur Einmündung Reifenstuelstraße.

Alle genannten Straßen werden beidseitig inklusive der Geh-
wege erfasst.
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Örtliche Bestimmung des Alkoholverkaufs und  
abgabeverbotes für den Bereich Isarauen

Anlage 5

Der nördliche Grenzbereich verläuft von der Kreuzung Schwarz-
straße weiter in westliche Richtung über die Zenneckbrücke 
und Boschbrücke, Kohlstraße und über den Baderplatz in die
Buttermelcherstraße bis zur Klenzestraße.

Der westliche Grenzbereich verläuft entlang der Klenzestraße 
bis zur Fraunhoferstraße, entlang der Fraunhoferstraße in 
nordwestliche Richtung zur Jahnstraße, entlang der Jahnstraße 
zur Westermühlstraße, die Westermühlstraße ab der Kreuzung 
Jahnstraße in westliche Richtung bis zur Holzstraße, über die 
Holzstraße weiter entlang der Pestalozzistraße in südliche 
Richtung bis zur Kapuzinerstraße, entlang der Kapuzinerstraße 
Richtung Norden zur Thalkirchner Straße, entlang der Thal-
kirchner Straße bis zur Reifenstuelstraße.

Südlich wird der Bereich durch die im Süden an die Reifenstuel-
straße angrenzenden Bahngleise über die Braunauer Eisen-
bahnbrücke bis zur Claude-Lorraint-Straße begrenzt.

Der östliche Grenzbereich verläuft über die Claude-Lorrain-
Straße bis zur Kreuzung Birkenau, entlang der Birkenau bis 
zur Kreuzung Untere Weidenstraße, entlang der Unteren Wei-
denstraße in östliche Richtung über den Kreuzungsbereich 
Pilgersheimer Straße / Kupferhammerstraße in die Plattner-
straße, über die Plattnerstraße und den Kolumbuspatz entlang 
der Nockherstraße bis zum Kreuzungsbereich Am Nockher-
berg. Der Grenzbereich verläuft in nördliche Richtung entlang 
Am Nockherberg, Am Neudeck bis zum Kreuzungsbereich 
Mariahilfplatz, entlang der östlichen Seite des Mariahilfplatz in 
die Lilienstraße, entlang Kreuzplätzchen zur Zeppelinstraße, 
über die Zeppelinstraße in nördliche Richtung bis zur Kreuzung 
Schwarzstraße.

Alle genannten Straßen werden beidseitig inklusive der Geh-
wege erfasst.
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Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes für 
den Bereich Gärtnerplatz

Anlage 6

Der Bereich umfasst den gesamten kreisförmigen Gärtner-
platz inklusive der Straßen und Gehwege.

Amtsblatt_29.indd   556Amtsblatt_29.indd   556 14.10.20   11:0114.10.20   11:01



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 29/2020

557

Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes für 
den Bereich Gerner Brücke

Anlage 7

Das Verbot umfasst den Bereich der Gerner Brücke.

Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes für 
den Bereich Wedekindplatz

Anlage 8

Der Bereich umfasst den gesamten Wedekindplatz begrenzt 
durch die Anwesen Occamstraße 1, Feilitzstraße 12 – 15,  
Siegesstraße 31 und Marktstraße 2.
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B

A

Bereich A: Baldeplatz

Bereich B: Isarauen

Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes für 
den Bereich Baldeplatz (Bereich A)
sowie den Bereich Isarauen (Bereich B)

Anlage 9

Der nördliche Grenzbereich verläuft vom Kreuzungsbereich 
Bereiteranger / Eduard-Schmid-Straße in gerader Linie durch 
die Grünanlage bis zum östlichen Uferbereich der Isar und 
umfasst den gesamten Uferbereich bis zur Reichenbachbrücke. 
Der Grenzbereich verläuft weiter über die Reichenbachbrücke 
bis hin zur Kreuzung Erhardtstraße.

Der westliche Grenzbereich verläuft von der Kreuzung Erhard-
tstraße / Reichenbachbrücke entlang des westlichen Isarufers 
bis zur Keuzung Wittelsbacherbrücke / Baldeplatz, entlang 
des Baldesplatzes bis zur Kreuzung Auenstraße und entlang 
des Baldeplatzes bis zur Wittelsbacherbrücke.

Der südliche Grenzbereich entlang der Wittelsbacherbrücke 
über den Schyrenplatz und die Schyrenstraße bis zur Kreuzung 
Claude-Lorrain-Straße.

Östlich verläuft die Bereichsgrenze entlang der Claude-Lorrain-
Straße und der Eduard-Schmid-Straße bis zum Kreuzungs-
bereich Bereiteranger.

Alle genannten Straßen werden beidseitig inklusive der Geh-
wege erfasst.
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Nachrichtliche Veröffentlichung einer Allgemeinverfügung
zu der Bekanntmachung vom 01.10.2020 durch Veröffent
lichung im Internet (www.muenchen.de), in Rundfunk und 
Presse im Amtsblatt der Landeshauptstadt München vom 
20. Oktober 2020

Die Landeshauptstadt München erlässt gemäß § 28
Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), Art. 35 
Satz 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(BayVwVfG) und § 65 Satz 1 der Zuständigkeitsverord
nung (ZustV) sowie in Verbindung mit § 23 Abs. 1 der  
6. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
vom 19. Juni 2020, zuletzt geändert am 22. September 
2020 (6. BayIfSMV), folgende

Allgemeinverfügung:

1. Abweichend von § 3 der 6. BayIfSMV wird der Teilnehmer-
kreis einer Zusammenkunft in privat genutzten Räumen und 
auf privat genutzten Grundstücken auf dem Stadtgebiet der 
Landeshauptstadt München begrenzt. Der Teilnehmerkreis 
darf nur die Angehörigen des eigenen Hausstands, Ehegat-
ten, Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen Lebensge-
meinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister sowie 
Angehörige eines weiteren Hausstands oder maximal zehn 
Personen betragen.

2. Abweichend von § 5 Abs. 2 Satz 1 der 6. BayIfSMV sind 
Veranstaltungen auf dem Stadtgebiet der Landeshauptstadt 
München, die üblicherweise nicht für ein beliebiges Publikum 
angeboten oder aufgrund ihres persönlichen Zuschnitts nur 
von einem absehbaren Teilnehmerkreis besucht werden (ins-
besondere Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstage, Schulab-
schlussfeiern und Vereins- und Parteisitzungen) und nicht öf-
fentliche Versammlungen nur bis zu maximal 25 Teilnehmern 
in geschlossenen Räumen (anstatt wie bisher bis 100 Teil-
nehmer) oder bis zu maximal 50 Teilnehmern unter freiem 
Himmel (anstatt wie bisher bis 200 Teilnehmer) gestattet, 
wenn der Veranstalter ein Schutz- und Hygienekonzept aus-
gearbeitet hat und auf Verlangen der zuständigen Kreisver-
waltungsbehörde vorlegen kann. § 5 Abs. 1 der 6. BayIfSMV 
bleibt unberührt.

3. Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 BayV-
wVfG am 02.10.2020 ab 00:00 Uhr durch Veröffentlichung im 
Internet (www.muenchen.de), in Rundfunk und Presse als be-
kannt gegeben.

Diese Allgemeinverfügung ist bis zum 08.10.2020, 24:00 Uhr, 
gültig.

Hinweise:

1. Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im 
Kreisverwaltungsreferat, Dienstgebäude Ruppertstraße 19, 
Raum 42.51, 80337 München und im Referat für Gesundheit 
und Umwelt, Dienstgebäude Bayerstraße 28A, 80335 Mün-
chen am Empfang nach vorheriger Terminvereinbarung einge-
sehen werden und sind auf der städtischen Internetseite unter 
www.muenchen.de abrufbar.

2. Die sofortige Vollziehbarkeit dieser Allgemeinverfügung be-
steht kraft Gesetzes, vgl. § 28 Abs. 3 IfSG i.V.m. § 16 Abs. 8 
IfSG.

3. Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

•  entgegen der Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung sich in  
privat genutzten Räumen und Grundstücken mit weiteren 
Personen aufhält.

•  entgegen der Ziffer 2 dieser Allgemeinverfügung eine Ver-
anstaltung durchführt oder besucht,  die üblicherweise nicht 
für ein beliebiges Publikum angeboten oder aufgrund ihres 
persönlichen Zuschnitts nur von einem absehbaren Teilneh-
merkreis besucht werden (insbesondere Hochzeiten, Beer-
digungen, Geburtstage, Schulabschlussfeiern und Vereins- 
und Parteisitzungen) oder eine nicht öffentliche 
Versammlungen durchführt oder besucht, und dabei die in 
Ziffer 2 genannten maximalen Teilnehmerzahlen von 25 Teil-
nehmern in geschlossenen Räumen oder bis 50 Teilnehmern 
unter freiem Himmel überschritten werden.

Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG und 
§ 73 Abs. 2 IfSG mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzig-
tausend Euro geahndet werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines  
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden  
bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht München.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a) Schriftlich an oder zur Niederschrift bei Bayerisches  
Verwaltungsgericht München
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

b) Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der  
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind

Hinweis: Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht  
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

München, 01. Oktober 2020 Kreisverwaltungsreferat
  Dr. Böhle
  Berufsmäßiger Stadtrat
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Nachrichtliche Veröffentlichung einer Allgemeinverfügung
zu der Bekanntmachung vom 08.10.2020 durch Veröffent
lichung im Internet (www.muenchen.de), in Rundfunk und 
Presse im Amtsblatt der Landeshauptstadt München vom 
20. Oktober 2020 

Die Landeshauptstadt München erlässt gemäß § 28 Abs. 
1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), Art. 35  
Satz 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(BayVwVfG) und § 65 Satz 1 der Zuständigkeitsverord
nung (ZustV) sowie in Verbindung mit § 25 Abs. 1 der  
7. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(7. BayIfSMV) vom 01. Oktober 2020, folgende

Allgemeinverfügung:

1.  Der Verkauf und die Abgabe von alkoholischen Getränken 
sind am Freitag, 09.10.2020 und am Samstag, 10.10.2020  
jeweils zwischen 21:00 Uhr und 06:00 Uhr des Folgetages 
an folgenden Örtlichkeiten verboten:

•  Umgriff Gärtnerplatz (siehe Anlage 1)
•  Umgriff Gerner Brücke (siehe Anlage 2)
•  Umgriff Wedekindplatz (siehe Anlage 3)
•  Umgriff Baldeplatz (siehe Anlage 4)
•   Umgriff Isarauen (Umgriff Reichenbachbrücke  

bis Wittels bacherbrücke) (siehe Anlage 5)

Ausgenommen hiervon sind der Verkauf und die Abgabe von 
alkoholischen Getränken im konzessionierten Bereich von 
Gaststätten während der jeweiligen Öffnungszeiten für den 
Konsum innerhalb des konzessionierten Bereichs sowie im 
Rahmen von Veranstaltungen auf der Veranstaltungsfläche, 
soweit der Verkauf oder die Abgabe alkoholischer Getränke 
zum Konsum an Ort und Stelle gemäß § 12 Gaststättenge-
setz gestattet wurde oder gemäß § 3a der Bayerischen Gast-
stättenverordnung keiner Erlaubnis bedarf. Ebenso sind der 
Verkauf und die Abgabe von alkoholischen Getränken durch  
Lieferservices gestattet, sofern die Lieferadresse außerhalb 
des Verbotsbereiches liegt.

2.  Der Konsum von alkoholischen Getränken ist auf folgenden 
öffentlichen Plätzen, Orten  und Anlagen am Freitag, 
09.10.2020 und am Samstag, 10.10.2020 jeweils zwischen 
23:00 Uhr und 06:00 Uhr des Folgetages verboten:

•  Gärtnerplatz (siehe Anlage 6)
•  Gerner Brücke (siehe Anlage 7)
•  Umgriff Wedekindplatz (siehe Anlage 8)
•  Umgriff Baldeplatz (siehe Anlage 9 Bereich: A)
•  Umgriff Isarauen (Umgriff Reichenbachbrücke  

bis Wittels bacherbrücke) (siehe Anlage 9 Bereich: B)

Ausgenommen hiervon ist der Konsum von alkoholischen 
Getränken im konzessionierten Bereich von Gaststätten 
während der jeweiligen Öffnungszeiten sowie im Rahmen 
von Veranstaltungen auf der Veranstaltungsfläche, soweit der 
Konsum von alkoholischen Getränken an Ort und Stelle ge-
mäß § 12 Gaststättengesetz gestattet wurde oder gemäß  
§ 3a der Bayerischen Gaststättenverordnung keiner Erlaub-
nis bedarf.

3.  Der genaue räumliche Umgriff der jeweiligen Verbotsbereiche 
aus Ziffer 1 und 2 ergibt sich aus den entsprechenden Anla-
gen (Lageplan 1 – 9), die jeweils Bestandteil dieser Allge-
meinverfügung sind.

4.  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 BayV-
wVfG am 08.10.2020 ab 18:00 Uhr durch Veröffentlichung  
im Internet (www.muenchen.de), in Rundfunk und Presse 
als bekannt gegeben. 

5.  Diese Allgemeinverfügung ist bis zum 11.10.2020, 06:00 Uhr, 
gültig.

Hinweise:

1.  Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im 
Kreisverwaltungsreferat, Dienstgebäude Ruppertstraße 19, 
Raum 42.51, 80337 München und im Referat für Gesundheit 
und Umwelt, Dienstgebäude Bayerstraße 28A, 80335 Mün-
chen am Empfang nach vorheriger Terminvereinbarung ein-
gesehen werden und sind auf der städtischen Internetseite 
unter www.muenchen.de abrufbar.

2.  Die sofortige Vollziehbarkeit dieser Allgemeinverfügung  
besteht kraft Gesetzes, vgl. § 28 Abs. 3 IfSG i. V. m. § 16 
Abs. 8 IfSG.

3.  Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

•  entgegen der Nr. 1 dieser Allgemeinverfügung alkoholische 
Getränke abgibt oder verkauft,

•  entgegen der Nr. 2 dieser Allgemeinverfügung alkoholische 
Getränke im öffentlichen Raum konsumiert.

Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG 
und § 73 Abs. 2 IfSG mit einer Geldbuße bis zu fünfund-
zwanzigtausend Euro geahndet werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines  
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht München.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a) Schriftlich an oder zur Niederschrift bei
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

b)  Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der  
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind

Hinweis: Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht  
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

München, 08. Oktober 2020 Kreisverwaltungsreferat    
  Dr. Böhle
  Berufsmäßiger Stadtrat
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Örtliche Bestimmung des Alkoholverkaufs und 
abgabeverbotes für den Bereich Gärtnerplatz

Der Bereich wird im Osten begrenzt durch die Zweibrücken-
straße, die Thierschstraße 2, den Isartorplatz und den 
Thomas-Wimmer-Ring 1.

Im Nordosten verläuft die Grenze des Verbotsbereiches durch 
Tal bis zur Kreuzung Sparkassenstraße 2 und umfasst zudem 
die Anwesen Marienplatz 16 – 21 und verläuft weiter nordwest-
lich entlang des Rindermarktes und des Oberangers.

Die westliche Grenze erstreckt sich über den Roßmarkt, die 
Pestalozzistraße bis zur Hausnummer 35, die Holzstraße 34 
bis zur Kreuzung Westermühlstraße, die Westermühlstraße 
und Deutlingerstraße.

Im Süden verläuft der Grenzbereich entlang der Erhardtstraße 
bis zur Kreuzung Zweibrückenstraße.

Alle genannten Straßen werden beidseitig inklusive der Geh-
wege erfasst.

Anlage 1
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Örtliche Bestimmung des Alkoholverkaufs und  
abgabeverbotes für den Bereich Gerner Brücke

Anlage 2

Der Bereich wird im Osten begrenzt durch die Nymphenbur-
ger Straße zwischen Kreuzung Volkartstraße und Kreuzung 
Ruffinistraße (inklusive des Anwesens Nymphenburger Str. 
200), die Waisenhausstraße zwischen Kreuzung Ruffinistraße 
und Kreuzung Tizianstraße. Der Grenzbereich verläuft weiter 
entlang der Tizianstraße bis zur Kreuzung Magdalenenstraße, 
entlang der Magdalenenstraße bis zur Kreuzung Klugstraße.

Im Norden verläuft die Bereichsgrenze entlang der Klugstraße 
bis zur Kreuzung Nederlinger Straße, die Nederlinger Straße  
in südliche Richtung bis zur Kreuzung Tizianstraße, entlang der 
Tizianstraße in westliche Richtung bis zur Kreuzung Hubertus-
straße.

Im Westen wird der Bereich begrenzt durch die Hubertusstraße 
zwischen Kreuzung Tizianstraße und Kreuzung Romanstraße.

Im Süden verläuft die Bereichsgrenze durch die Romanstraße, 
entlang Rondell Neuwittelsbach, die Aiblingerstraße bis zur 
Kreuzung Lachnerstraße, entlang der Lachnerstraße bis zur 
Kreuzung Winthirstraße, die Winthirstraße in südliche Rich-
tung bis zur Kreuzung Volkartstraße und die Volkartstraße bis 
zur Kreuzung Nymphenburger Straße.

Alle genannten Straßen werden beidseitig inklusive der Geh-
wege erfasst.
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Örtliche Bestimmung des Alkoholverkaufs und  
abgabeverbotes für den Bereich Wedekindplatz

Anlage 3

Der Bereich wird im Osten begrenzt durch die Kreuzung  
Königinstraße / Thiemestraße, die Königinstraße in nördliche 
Richtung bis zur Mandlstraße, die Biedersteiner Straße bis zur
Einmündung Keterstraße, die Keterstraße bis zur Liebergesell-
straße und die Liebergesellstraße bis zur Kreuzung Dietlinden-
straße.

Die nördliche Bereichsgrenze verläuft über die Kreuzung  
Liebergesellstraße und Dietlindenstraße, entlang der Dietlin-
denstraße und Potsdamer Straße bis zur Kreuzung Potsdamer 
Straße / Leopoldstraße, entlang der Leopoldstraße bis zur 
Kreuzung Karl-Theodor-Straße.

Im Westen wird der Bereich durch die Karl-Theodor-Straße 
bis zur Kreuzung Siegfriedstraße, die Siegfriedstraße, den 

Ernst-Toller-Platz, die Bismarckstraße, den Kaiserplatz bis  
zur Kreuzung Kaiserstraße, die Kaiserstraße bis zur Kreuzung 
Wilhelmstraße, die Wilhelmstraße bis zur Kreuzung Ainmiller-
straße begrenzt.

Im Süden wird der Bereich durch die Ainmillerstraße bis zur 
Kreuzung Leopoldstraße, die Leopoldstraße bis zur Kreuzung 
Martiusstraße, die Martiusstraße, den Kißkaltplatz und die
Thiemestraße bis Kreuzung Königinstraße begrenzt.

Alle genannten Straßen werden beidseitig inklusive der Geh-
wege erfasst.
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Örtliche Bestimmung des Alkoholverkaufs und  
abgabeverbotes für den Bereich Baldeplatz

Anlage 4

Südlich verläuft der Grenzbereich entlang der Reifenstuelstraße, 
weiter über die südlich der Reifenstuelstraße angrenzenden 
Bahngleise, weiter über die Braunauer Eisenbahnbrücke bis 
zur Einmündung Sachsenstraße.

Der östliche Grenzbereich verläuft entlang der Sachsenstraße, 
weiter entlang der Claude-Lorrain-Straße in südlicher Richtung 
bis zur Einmündung Sommerstraße, entlang der Sommerstraße 
bis zum Kreuzungsbereich Schlotthauerstraße, entlang der 
Schlotthauerstraße und weiter entlang der Eduard-Schmid-
Straße in nördliche Richtung bis zum Kreuzungsbereich Albani-
straße.

Der nördliche Grenzbereich verläuft in gerader Linie von der 
Ecke Eduard-Schmid-Straße / Albanistraße über die Isar und 
die Wittelsbacherstraße, weiter in die Deutlingerstraße, über 
die Auenstraße in die Westermühlstraße, entlang der Wester-
mühlstraße bis zum Kreuzungsbereich Holzstraße.

Der westliche Grenzbereich verläuft entlang der Holzstraße in 
südlicher Richtung bis zum Anwesen Holzstraße 34, anschlie-
ßend entlang der Pestalozzistraße bis zur Kapuzinerstraße, 
weiter in der Kapuzinerstraße in westlicher Richtung bis zur 
Kreuzung Thalkirchner Straße, entlang der Thalkirchner Straße 
in südlicher Richtung bis zur Einmündung Reifenstuelstraße.

Alle genannten Straßen werden beidseitig inklusive der Geh-
wege erfasst.
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Örtliche Bestimmung des Alkoholverkaufs und  
abgabeverbotes für den Bereich lsarauen

Anlage 5

Der nördliche Grenzbereich verläuft von der Kreuzung Schwarz-
straße weiter in westliche Richtung über die Zenneckbrücke  
und Boschbrücke, Kohlstraße und über den Baderplatz in die 
Buttermelcherstraße bis zur Klenzestraße. 

Der westliche Grenzbereich verläuft entlang der Klenzestraße 
bis zur Fraunhoferstraße, entlang der Fraunhoferstraße in 
nordwestliche Richtung zur Jahnstraße, entlang der Jahnstraße 
zur Westermühlstraße, die Westermühlstraße ab der Kreuzung 
Jahnstraße in westliche Richtung bis zur Holzstraße, über die 
Holzstraße weiter entlang der Pestalozzistraße in südliche 
Richtung bis zur Kapuzinerstraße, entlang der Kapuzinerstraße 
Richtung Norden zur Thalkirchner Straße, entlang der Thal-
kirchner Straße bis zur Reifenstuelstraße. 

Südlich wird der Bereich durch die im Süden an die Reifen-
stuelstraße angrenzenden Bahngleise über die Braunauer  
Eisenbahnbrücke bis zur Claude-Lorraint-Straße begrenzt. 

Der östliche Grenzbereich verläuft über die Claude-Lorrain-
Straße bis zur Kreuzung Birkenau, entlang der Birkenau bis 
zur Kreuzung Untere Weidenstraße, entlang der Unteren Wei-
denstraße in östliche Richtung über den Kreuzungsbereich 
Pilgersheimer Straße / Kupferhammerstraße in die Plattner-
straße, über die Plattnerstraße und den Kolumbuspatz entlang 
der Nockherstraße bis zum Kreuzungsbereich Am Nockher-
berg. Der Grenzbereich verläuft in nördliche Richtung entlang 
Am Nockherberg, Am Neudeck bis zum Kreuzungsbereich 
Mariahilfplatz, entlang der östlichen Seite des Mariahilfplatz in 
die Lilienstraße, entlang Kreuzplätzchen zur Zeppelinstraße, 
über die Zeppelinstraße in nördliche Richtung bis zur Kreu-
zung Schwarzstraße. 

Alle genannten Straßen werden beidseitig inklusive der Geh-
wege erfasst.
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Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes für 
den Bereich Gärtnerplatz

Anlage 6

Der Bereich umfasst den gesamten kreisförmigen Gärtner-
platz inklusive der Straßen und Gehwege.
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Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes für 
den Bereich Gerner Brücke

Anlage 7

Das Verbot umfasst den Bereich der Gerner Brücke.

Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes für 
den Bereich Wedekindplatz

Anlage 8

Der Bereich umfasst den gesamten Wedekindplatz begrenzt 
durch die Anwesen Occamstraße 1, Feilitzstraße 12 – 15, Sieges-
straße 31 und Marktstraße 2.
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B

A

Bereich A: Baldeplatz

Bereich B: Isarauen

Örtliche Bestimmung des Alkoholkonsumverbotes für 
den Bereich Baldeplatz (Bereich A) sowie den Bereich 
Isarauen (Bereich B)

Anlage 9

Der nördliche Grenzbereich verläuft vom Kreuzungsbereich 
Bereiteranger / Eduard-Schmid-Straße in gerader Linie durch 
die Grünanlage bis zum östlichen Uferbereich der Isar und 
umfasst den gesamten Uferbereich bis zur Reichenbachbrü-
cke. Der Grenzbereich verläuft weiter über die Reichenbach-
brücke bis hin zur Kreuzung Erhardtstraße.

Der westliche Grenzbereich verläuft von der Kreuzung Erhard-
tstraße / Reichenbachbrücke entlang des westlichen Isarufers 
bis zur Keuzung Wittelsbacherbrücke / Baldeplatz, entlang 
des Baldesplatzes bis zur Kreuzung Auenstraße und entlang 
des Baldeplatzes bis zur Wittelsbacherbrücke.

Der südliche Grenzbereich entlang der Wittelsbacherbrücke 
über den Schyrenplatz und die Schyrenstraße bis zur Kreu-
zung Claude-Lorrain-Straße.

Östlich verläuft die Bereichsgrenze entlang der Claude- 
Lorrain-Straße und der Eduard-Schmid-Straße bis zum Kreu-
zungsbereich Bereiteranger.

Alle genannten Straßen werden beidseitig inklusive der Geh-
wege erfasst.
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Nachrichtliche Veröffentlichung einer Allgemeinverfügung
zu der Bekanntmachung vom 08.10.2020 durch Veröffent
lichung im Internet (www.muenchen.de), in Rundfunk und 
Presse im Amtsblatt der Landeshauptstadt München vom 
20. Oktober 2020

Die Landeshauptstadt München erlässt gemäß § 28 Abs. 
1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), Art. 35  
Satz 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(BayVwVfG) und § 65 Satz 1 der Zuständigkeitsverord
nung (ZustV) sowie in Verbindung mit § 25 Abs. 1 der  
7. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
vom 01. Oktober 2020 (7. BayIfSMV), folgende

Allgemeinverfügung:

1.  Abweichend von § 3 der 7. BayIfSMV wird der Teilnehmer-
kreis einer Zusammenkunft in privat genutzten Räumen und 
auf privat genutzten Grundstücken auf dem Stadtgebiet der 
Landeshauptstadt München begrenzt. Der Teilnehmerkreis 
darf nur die Angehörigen des eigenen Hausstands, Ehegat-
ten, Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen Lebensge-
meinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister sowie 
Angehörige eines weiteren Hausstands oder maximal zehn 
Personen betragen.

2.  Abweichend von § 5 Abs. 2 Satz 1 der 7. BayIfSMV sind 
Veranstaltungen auf dem Stadtgebiet der Landeshaupt-
stadt München, die üblicherweise nicht für ein beliebiges 
Publikum angeboten oder aufgrund ihres persönlichen Zu-
schnitts nur von einem absehbaren Teilnehmerkreis be-
sucht werden (insbesondere Hochzeiten, Beerdigungen, 
Geburtstage, Schulabschlussfeiern und Vereins- und Par-
teisitzungen) und nicht öffentliche Versammlungen nur bis 
zu maximal 25 Teilnehmern in geschlossenen Räumen 
(anstatt wie bisher in der 7. BayIfSMV vorgesehen bis 100 
Teilnehmer) oder bis zu maximal 100 Teilnehmern unter 
freiem Himmel (anstatt wie bisher in der 7. BayIfSMV vor-
gesehen bis 200 Teilnehmer) gestattet, wenn der Veranstal-
ter ein Schutz- und Hygienekonzept ausgearbeitet hat und 
auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde 
vorlegen kann. Satz 1 gilt auch, wenn die Veranstaltung in 
einem gastronomischen Betrieb im Sinne des § 13 der  
7. BayIfSMV stattfindet. § 5 Abs. 1 und Abs. 3 der 7. BayIfS-
MV bleiben unberührt.

3.  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 BayV-
wVfG am 08.10.2020 ab 18:00 Uhr durch Veröffentlichung 
im Internet (www.muenchen.de), in Rundfunk und Presse 
als bekannt gegeben. 

4.  Diese Allgemeinverfügung gilt vom 09.10.2020, 00:00 Uhr, 
bis zum 15.10.2020, 24:00 Uhr.

Hinweise:

1.  Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im 
Kreisverwaltungsreferat, Dienstgebäude Ruppertstraße 19, 
Raum 42.51, 80337 München und im Referat für Gesundheit 
und Umwelt, Dienstgebäude Bayerstraße 28A, 80335 Mün-
chen am Empfang nach vorheriger Terminvereinbarung ein-
gesehen werden und sind auf der städtischen Internetseite 
unter www.muenchen.de abrufbar.

2.  Die sofortige Vollziehbarkeit dieser Allgemeinverfügung be-
steht kraft Gesetzes, vgl. § 28 Abs. 3 IfSG i.V.m. § 16 Abs. 8 
IfSG.

3.  Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

•  entgegen der Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung sich in  
privat genutzten Räumen und Grundstücken mit weiteren 
Personen aufhält.

•  entgegen der Ziffer 2 dieser Allgemeinverfügung eine  
Veranstaltung durchführt oder besucht, die üblicherweise 
nicht für ein beliebiges Publikum angeboten oder aufgrund 
ihres persönlichen Zuschnitts nur von einem absehbaren 
Teilnehmerkreis besucht werden (insbesondere Hochzeiten, 
Beerdigungen, Geburtstage, Schulabschlussfeiern und  
Vereins- und Parteisitzungen) oder eine nicht öffentliche 
Versammlungen durchführt oder besucht, und dabei die  
in Ziffer 2 genannten maximalen Teilnehmerzahlen von  
25 Teilnehmern in geschlossenen Räumen oder bis  
100 Teilnehmern unter freiem Himmel überschritten wer-
den.

Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG 
und § 73 Abs. 2 IfSG mit einer Geldbuße bis zu fünfund-
zwanzigtausend Euro geahndet werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines  
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht München.
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a) Schriftlich an oder zur Niederschrift bei
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

b)  Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der  
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind

Hinweis: Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht zu-
gelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

München, 08. Oktober 2020 Kreisverwaltungsreferat
  Dr. Böhle
  Berufsmäßiger Stadtrat
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Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Pfaffen
hofen Gritschstraße 38, 85276 Pfaffenhofen
Allgemeinverfügung nach § 6 Abs. 10 Düngeverordnung 
Vollzug der Verordnung über die Anwendung von Dünge
mitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzen
hilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten fachlichen 
Praxis beim Düngen (Düngeverordnung – DüV) vom  
26.Mai 2017, die durch Artikel 1 der Verordnung vom  
28. April 2020 geändert worden ist.
 
 
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Pfaffen-
hofen – Sachgebiet L 3.2 – Fachzentrum Agrarökologie –  
erlässt als zuständige Behörde (Art. 4 ZuVLFG) gemäß § 6 
Abs. 10 Düngeverordnung folgende
 
Anordnung
 
Die Sperrfrist für die Ausbringung von Düngemitteln mit wesent-
lichen Gehalten an Stickstoff, ausgenommen Festmist von 
Huftieren oder Klauentieren oder Komposte, wird abweichend 
von § 6 Abs. 8 Satz 2 Düngeverordnung
 
auf Grünland, Dauergrünland und Ackerland mit mehrjährigem 
Feldfutterbau (Aussaat spätestens 15. Mai 2020)

in der Stadt München
 
im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse im Grünland  
hinsichtlich der Verwertung von Nährstoffen aus flüssigen 
Wirtschaftsdüngern und in Bezug auf die zu erwartenden  
Witterungsverhältnisse festgelegt auf die Zeit vom

29. November 2020 bis einschließlich 28. Februar 2021
 
Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Düngeverordnung 
unberührt. Dies gilt insbesondere für das Verbot, Düngemittel 
auf überschwemmten, wassergesättigten, gefrorenen oder 
mit Schnee bedeckten Böden auszubringen.
 
 
Pfaffenhofen, 28. September 2020  Amt für Ernährung, 

Landwirtschaft und 
Forsten

  Sachgebiet L 3.2
  Fachzentrum 
  Agrarökologie

Straßenverlaufsänderung: 

Stadtbezirk 13 Bogenhausen

Neuer Verlauf: Pühnstraße

Von der Eggenfeldener Straße ca. 45 m nach Norden bis zur 
Jurastraße.

Diese Verfügung, einschließlich der Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung kann bei der Landeshauptstadt München, 
Kommunalreferat-GeodatenService, Denisstr. 2, Zimmer 236 
(2. Stock) während der üblichen Dienstzeiten bis einschließlich 
16.11.2020 eingesehen werden. 

München, 01. Oktober 2020 Kommunalreferat
  GeodatenService

Verlust eines Dienstausweises

Gemäß AGAM wird der Verlust des nachstehend genannten 
Dienstausweises angezeigt:
Dienstausweis Nr. 08/8/843 ausgestellt am 23.10.2019 

München 01. Oktober 2020  Referat für Gesundheit  
und Umwelt 

   Städtische Friedhöfe München
  RGU-SFM-G-P

Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung; Nutzung von Tertiär
wasser zum Betreiben der Brunnenanlage des Staatlichen 
Hofbräuhauses, Hofbräuallee 1, 81829 München.

Standort: Hofbräuallee 1, Flur Nr. 1706, Gemarkung Trudering.

Das Staatliche Hofbräuhaus in München betreibt auf dem  
Betriebsgelände in der Hofbräu Allee 1 einen Tiefbrunnen zu 
Trinkwasserzwecken. Für den 1987 gebauten ca. 138 m tiefen 
Brunnen erhielt die Brauerei mit Wasserrechtsbescheid vom 
09.10.2009 die Erlaubnis jährlich 180.000 m³ Tertiärgrundwas-
ser zu fördern. Die wasserrechtliche Erlaubnis war bis zum 
31.12.2019 befristet und wurde mit Bescheid vom 18.12.2019 
bis 30.09.2020 verlängert.

Die Brauerei beantragte mit Schreiben 09.09.2019 und unter 
Vorlagen entsprechender Antragsunterlagen der Firma  
Dr. Knorr GmbH die erneute Erteilung einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis für den Förderbrunnen. Das tertiäre Grundwasser 
soll weiterhin für Trinkwasserzwecke im Brauereibetrieb  
genutzt werden.

Für die geplante Maßnahme ist eine wasserrechtliche Erlaub-
nis gemäß Art. 15 Bayer. Wassergesetz (BayWG) erforderlich. 
Entsprechend §7 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.4 (Tiefen-
bohrung) war im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des 
Einzelfalls festzustellen, ob die Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.

Die allgemeine Vorprüfung hat ergeben, dass das genannte 
Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf, da  
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt und die 
zu schützenden Güter nicht zu besorgen sind.

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 
UVPG öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewie-
sen, dass die Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist.

Das Protokoll über die Vorprüfung des Einzelfalls kann beim 
Referat für Gesundheit und Umwelt, Bayerstr. 28 a, 80335 
München, Sachgebiet US 132, Zimmer 4069 nach vorheriger 
telefonischer Anmeldung (Tel. Nr. 089/233-47586) eingesehen 
werden. Weitere Auskünfte können ebenfalls unter dieser  
Telefonnummer eingeholt werden.

München, 01. Oktober 2020  Referat für Gesundheit 
und Umwelt 

  RGU-US 132
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Die Landeshauptstadt München beabsichtigt, die  
Trägerschaft für städtische Bauten an freigemeinnützige 
und sonstige Träger zum Betrieb von anerkannten und 
genehmigten öffentlichen Kindertageseinrichtungen,  
zu übertragen:

•  Ursberger Str. 10
Berg am Laim (14)
Kinderkrippe
36 Plätze für Kinder unter 3 Jahren
freistehend
Fertigstellung geplant IV/21

•  Henschelstr. (WA2), Kleiberweg 
Aubing – Lochhausen – Langwied (22)
Haus für Kinder
24 Plätze für Kinder unter 3 Jahren
50 Plätze für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt 
integriert in einem Wohnbaugebiet
Fertigstellung geplant IV/21

Die Landeshauptstadt München steht in der Verantwortung, 
den Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung zu erfüllen. 
Der Geschäftsbereich KITA im Referat für Bildung und Sport 
behält sich deshalb vor, für die Erstbelegung von neu überlas-
senen städtischen Einrichtungen, Vorgaben hinsichtlich der 
Altersstruktur und Platzvergabe zu machen.
Der Geschäftsbereich KITA kann fordern, dass Kindergarten-
plätze in neuen Einrichtungen im Rahmen der Erstbelegung 
vorrangig mit 2-Jährigen belegt (maximal 12 Krippenkinder 
pro  Kindergartengruppe) werden und, dass sobald eines die-
ser Kinder das 3. Lebensjahr vollendet, der hierdurch gewon-
nene Platz bis zur vollen lt. Betriebserlaubnis und Vertrag zu-
gelassenen Gruppenstärke mit Kindern der Altersgruppe der 
3 – 6-jährigen gemäß Satzung unverzüglich nachbelegt wird. 
Hortplätze in neuen Einrichtungen können im Rahmen der 
Erstbelegung vorrangig mit Kindern im Jahr vor der Einschu-
lung belegt werden.
Unabhängig davon führt die KITA-Elternberatung zunächst 
alle Vormerklisten für die ausgeschriebenen Kindertagesein-
richtungen. 
Der Träger ist verpflichtet diese Vormerklisten für die Auswahl 
zu übernehmen. 
Die Krippenplätze und Kindergartenplätze sind entsprechend 
dieser Liste zu vergeben, bei der Erstvergabe sind die dem 
Träger von der KITA Elternberatung bezeichneten Kinder im 
Krippen- und Kindergartenalter aufzunehmen. Einzelne Krip-
pen- oder Kindergartenkinder können auch noch im Lauf des 
ersten Jahres nach Inbetriebnahme von der KITA-Elternbera-
tung zur Aufnahme zugewiesen werden. 
Der Träger darf bis zum Ablauf von 12 Monaten nach der In-
betriebnahme nur dann Zusagen hinsichtlich der Aufnahme 
von Krippen- und Kindergartenkindern erteilen, wenn die 
KITA- Elternberatung vorher der Platzvergabe zugestimmt hat

Wir bitten um Beachtung folgender, aktuell gültiger Bedingun-
gen:

 – Ein Antrag auf die Münchner Förderformel muss bei Ab-
schluss eines Vertrages zur Betriebsträgerschaft bei der 
Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und Sport, 
Geschäftsbereich KITA gestellt werden. Die Gewährung der 
Zuwendungen kann ab dem Monat der Antragstellung erfol-
gen, in dem die Fördervoraussetzungen erfüllt sind. 

 – Die Höhe des Betriebskostenzuschusses richtet sich nach 
der Münchner Förderformel (Zuschussrichtlinie, in der je-
weils geltenden Fassung), Sie können sich unter dem Link: 
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-
fuer-Bildung-und-Sport/Kindertageseinrichtungen/muench-
ner-foerderformel.html über die Münchner Förderformel  
sowie über die geltenden Beschlüsse u.s.w., informieren.

 – In einer Kindertageseinrichtung findet die Satzung über den 
Besuch der Kinderkrippen und Häuser für Kinder, Kinder-
gärten und Horte der Landeshauptstadt München (Kinder-
tageseinrichtungssatzung) Anwendung. Kinder mit beson-
deren Bedürfnissen und Förderbedarf haben, wie alle 
Kinder, den Rechtsanspruch auf einen Kindertagesbetreu-
ungsplatz. In allen Einrichtungsarten werden deshalb zur 
gemeinsamen Förderung Plätze für Kinder mit Behinderung 
und Kinder, die von Behinderung bedroht sind, angeboten.

 – Hinsichtlich der Entgelte sind die Regelungen in der Münch-
ner Förderformel, Zuschussrichtlinie Punkt 2.2 anzuwenden. 
Die jeweils geltenden Voraussetzungen des Faktors eallg, 
sind zu beachten mit der Maßgabe, dass die Höchstbeträge 
für die Inanspruchnahme der jeweiligen Buchungsstufe in 
der jeweiligen Nutzungs- und Besuchsart gemäß der Ge-
bühren der städtischen Kindertageseinrichtungsgebühren-
satzung in der jeweils geltenden Fassung nicht überschrit-
ten werden dürfen.

 – Die Vergütung des Personals muss gem. den Vorgaben der 
Zuschussrichtlinie zur Münchner Förderformel, in der je-
weils geltenden Fassung, erfolgen.

 – Die Überlassung erfolgt miet- und pachtfrei.

 – Der Träger darf keine Reduzierung seines bisherigen Platz-
angebotes im jeweiligen Stadtbezirk – wenn vorhanden – 
vornehmen. Es muss gewährleistet sein, den Bedarf, der 
aus der neuen Wohnbebauung entsteht, zu decken.

Falls Sie Interesse haben sich zu bewerben, bitten wir Sie, 
Ihre Interessenbekundung schriftlich, bitte bis spätestens 
03.11.2020 – es gilt das Datum des Eingangs bei der LHM – 
an die Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und 
Sport, Geschäftsbereich KITA, Abteilung Koordination und 
Aufsicht Freie Träger, Trägerauswahlverfahren, Landsberger 
Str. 30, 80339 München oder per E-Mail an tav.ft.kita.rbs@
muenchen.de  zu senden. Sie erhalten dann die Bewerbungs-
formulare per E-Mail. 
Bitte vergessen Sie nicht bei Abgabe Ihrer Interessenbekun-
dung auch Ihre aktuelle E-Mail-Adresse anzugeben. Für die 
Bewerbung im Trägerauswahlverfahren sind ausschließlich die 
vorgegebenen Unterlagen zu verwenden. 
Zur Sicherstellung einer fristgerechten Abgabe dient der 
Briefkasten am Rathaus – Marienplatz der LHM. (Bis 24.00 h 
wird der Eingang tagesgenau abgestempelt.)
Die Bewerbungsformulare beinhalten: 
1. Das Vorblatt zum Bewerbungsformular
2. Das mehrseitige Bewerbungsformular

Ausschlusskriterien:
1. Ausschlusskriterium 
Die Frist des Eingangs der Interessenbekundung wurde nicht 
eingehalten.
2. Ausschlusskriterium 
Die Frist des Eingangs und der Umfang der Bewerbungsun-
terlagen wurden 
nicht eingehalten. 
3. Ausschlusskriterium
Nichteinhaltung der  Anlage 1 des Stadtratsbeschlusses vom 
26.06.2019
4. Ausschlusskriterium
Es ist hier insbesondere ausreichend darzulegen, dass die 
Voraussetzungen zur Erteilung einer Erlaubnis für den Betrieb 
der jeweiligen Kindertageseinrichtung gemäß § 45 SGB VIII 
erbracht und die genannten Bedingungen erfüllt werden kön-
nen. (Siehe Vorgaben der Anlage 3 des Beschlusses zum 
„Start zur stufenweisen Einführung der MFF, vom 26.01.2011 
und die Vorgaben des Beschlusses „Weiterentwicklung der 
Münchner Förderformel“ vom 14.12.2011.) 
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Die vollständige Bewerbung muss bis spätestens 03.12.2020 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und 
Sport, Geschäftsbereich KITA, Abteilung Koordination und 
Aufsicht Freie Träger, Trägerauswahlverfahren, Landsberger 
Str. 30, 80339 München, in der genannten Form in Papier und 
unterschrieben per Post eingegangen sein. Es gilt das Datum 
des Eingangs bei der LHM. Zur Sicherstellung einer fristge-
rechten Abgabe dient der Briefkasten am Rathaus am Marien-
platz der LHM. (Bis 24.00 h wird der Eingang tagesgenau ab-
gestempelt.)
Alle Kosten, die im Zuge dieser Bewerbung entstehen sind 
von den Bewerbern zu tragen und sind in keinem Fall erstat-
tungsfähig.

Wir weisen daraufhin, dass Ihre unterschriebene Bewerbung 
für o.g. Einrichtung zusätzlich per PDF-E-Mail (Mail-Adresse: 
tav.ft.kita.rbs@muenchen.de) an uns zu senden ist. Eine reine 
E-Mail-Bewerbung ist für die Fristwahrung nicht ausreichend.

Folgende Kriterien werden für die Bewerbung/Gewichtung 
(Faktor 1,0) zugrunde gelegt:
Teil A für Bewerber*innen ohne Betriebsträgerschaft

 – A1 Pädagogische Hauskonzeption 
 – A2 Gesundheitsförderung 
 – A3 Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern

Teil B für alle Bewerber*innen
 – B1 Querschnittsaufgaben, Integration, Inklusion,  

Gender thematik
 – B2 Sozialraumorientierung
 – B3 Organisationsstruktur und qualitätssichernde  

Maßnahmen 
 – B4 Auslastung und Belegung 
 – Darstellung zur besonderen Eignung → greift erst bei  

engem Wettbewerb (Gewichtung Faktor 2,5)

Bitte beachten Sie, dass es sich die Landeshauptstadt  
München vorbehält, bei wesentlichen Veränderungen der 
Grundlagen tatsächlicher oder rechtlicher Art von den hier  
bekanntgemachten Rahmenbedingungen abzuweichen.

Für weitere Auskünfte zum Ausschreibungsverfahren wenden 
Sie sich bitte an Tel. 0 89/2 33-8 4242 oder per E-Mail:  
tav.ft.kita.rbs@muenchen.de.
Für Auskünfte zur Fachplanung – für die ausgeschriebenen 
Einrichtungen – erreichen Sie die zuständigen Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartner der Abteilung Zentrales Immo-
bilienmanagement im Referat für Bildung und Sport, per  
E-Mail unter: zim.rbs@muenchen.de

München, 07. Oktober 2020 Referat für Bildung und Sport
  Geschäftsbereich KITA
  Beatrix Zurek   
  Stadtschulrätin

Ausschreibung für die städtischen Veranstaltungen
Auer Dulten, Stadtgründungsfest, Oktoberfest, Oide Wiesn 
und Münchner Christkindlmarkt 2021

Maidult 24.04.  02.05.2021
Stadtgründungsfest 12.06.  13.06.2021
Jakobidult 24.07.  01.08.2021
Oktoberfest 18.09.  03.10.2021
Oide Wiesn 18.09.  03.10.2021
Kirchweihdult 16.10.  24.10.2021
Christkindlmarkt 22.11.  24.12.2021

Die offiziellen Bewerbungsformulare stehen im Internet zum 
Download zur Verfügung oder können beim Referat für Arbeit 
und Wirtschaft, ge gen Einsen dung eines Freikuverts, angefor-
dert werden. 

Bewerbungen können auf den dafür vorgesehe nen Form blät-
tern bis spätestens 31.12.2020 eingereicht werden:

 – per Post 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an folgende Postanschrift:
Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirt-
schaft, Fachbereich 6 – Veranstaltungen, Herzog-Wilhelm-
Straße 15, 80331 München

 – persönlich nur nach Terminvereinbarung im
Servicezentrum Theresienwiese, Matthias-Pschorr-Str. 4, 
80339 München

 – neu: OnlineBewerbung
Link auf der Webseite der jeweiligen Veranstaltung

Die vollständigen Anmeldebedingungen, Bewerbungsformulare 
zum Ausdrucken, Informationen zu den Bewertungskriterien 
und den Link zur Online-Bewerbung finden Sie ab November 
2020 hier:

www.auerdult.de
www.stadtgruendungsfest-muenchen.de
www.oktoberfest.de
www.oide-wiesn.de
www.christkindlmarkt-muenchen.de

Rückfragen per Mail bitte an: 
veranstaltungen.raw@muenchen.de

München, 07. Oktober 2020 Referat für Arbeit und Wirtschaft
  Fachbereich 6  Veranstaltungen

Luftverkehrsrecht
Bekanntmachung über die Erteilung der luftverkehrs
rechtlichen Genehmigung der Anlage und des Betriebs 
eines Hubschrauberdachlandeplatzes für das Klinikum 
der Universität München – Standort Großhadern –  
gemäß § 6 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG)

Die Regierung von Oberbayern – Luftamt Südbayern – hat dem 
Klinikum der Universität München, Anstalt des öffentlichen 
Rechts, auf Antrag mit Bescheid vom 05.10.2020 einen neuen 
Dachlandeplatz für Rettungshubschrauber am Universitäts-
klinikum Großhadern genehmigt. Dieser entsteht auf dem neu 
zu errichtenden Herz-Lungen-Gefäß-Zentrum in unmittelbarer 
Nähe zur zentralen Notaufnahme im Operativen Zentrum. 
Durch die Ankoppelung des Dachlandeplatzes an die Notauf-
nahme werden die medizinischen Abläufe wesentlich verbes-
sert, insbesondere können schwerstverletzte Patienten noch 
schneller und sicherer notfallversorgt werden. Die Inbetrieb-
nahme des Dachlandeplatzes ist in Abhängigkeit von der Fer-
tigstellung des Herz-Lungen-Gefäß-Zentrums frühestens für 
2034 geplant.  

Der bereits vorhandene Bodenlandeplatz für Hubschrauber  
im Westen des Campus sowie die dort vorhandene Station  
für den Rettungshubschrauber „Christoph München“ bleiben  
bestehen. Der neue Dachlandeplatz wird nur für die Fälle ge-
nutzt, in denen ein Notfallpatient zum Klinikum transportiert 
oder in ein anderes Klinikum verlegt werden muss. Für den 
Dachlandeplatz werden künftig 1010 Flugbewegungen pro 

Amtsblatt_29.indd   572Amtsblatt_29.indd   572 14.10.20   11:0114.10.20   11:01



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 29/2020

573

Jahr prognostiziert, davon 872 am Tag und 138 nachts zwi-
schen 22 Uhr und 6 Uhr. Neben der technischen Eignung des 
Platzes und der einwandfreien Lage der An- und Abflugflächen 
prüfte die Regierung vor allem auch die Lärmauswirkungen 
der Flugbewegungen am neuen Dachlandeplatz und am be-
stehenden Bodenlandeplatz. 

Auf Grundlage des Lärmgutachtens und unter Zugrundelegung 
der prognostizierten Flugbewegungszahlen ist demnach da-
von auszugehen, dass die Anwohner keinen unzumutbaren 
Lärmauswirkungen ausgesetzt sein werden. Die wesentlich 
verbesserten Rettungsmöglichkeiten für Notfallpatienten 
überwiegen deutlich die Belästigungen, die aufgrund der ver-
sorgungsnahen Lage des Klinikums naturgemäß verbleiben. 

Dem Genehmigungsinhaber wurden insbesondere Auflagen 
zur Anlage und Kennzeichnung des Landeplatzes, zum Flug-
betrieb, zum Lärmschutz sowie zum Feuerlösch- und Rettungs-
wesen auferlegt.  

Eine Ausfertigung des Bescheides mit Rechtsbehelfsbeleh-
rung und genehmigten Planunterlagen kann im Zeitraum von 
Mittwoch, dem 28. Oktober 2020, bis einschließlich Dienstag, 
den 10. November 2020, bei nachfolgender Stelle während 
der allgemeinen Dienststunden eingesehen werden:

Landeshauptstadt München
Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Blumenstraße 28b
80331 München
Auslegungsraum 071 Erdgeschoss
(barrierefreier Eingang an der Ostseite des Gebäudes, 
Blumenstraße 28a)

Des Weiteren kann die Bekanntmachung und die Genehmigung 
mit Rechtsbehelfsbelehrung und Plänen auf den Internetseiten 
der Regierung von Oberbayern voraussichtlich unter dem  
Link https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/service/
planfeststellung/abgeschlossene_pv_beschluesse/wirtschaft_
landesentwicklung_verkehr/index.html eingesehen und herun-
tergeladen werden. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt die Genehmigung den 
Betroffenen und denjenigen gegenüber, die Einwendungen er-
hoben haben, als zugestellt (Art. 74 Abs. 5 Satz 3 BayVwVfG).

München, 07. Oktober 2020  Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung

  PLAN-HAI/11-1

Vollzug des BundesImmissionsschutzgesetzes  
(BImSchG) und des Gesetzes über die Umweltverträglich
keitsprüfung (UVPG);KraussMaffeiStraße 11, 80997 
München: KraussMaffei Wegmann GmbH & Co. KG
Antrag auf Genehmigung gem. § 4 i.V.m. § 10 BImSchG 
der bestehenden Panzerteststrecke

Die amtliche Bekanntmachung finden Sie auch im Internet  
unter https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/ 
Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Bekanntmachungen

Der Erörterungstermin für das immissionsschutz-rechtliche 
Genehmigungsverfahren der Firma Krauss-Maffei Wegmann 
GmbH & Co. KG hinsichtlich der bestehenden Panzertest-
strecke kann aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie nicht 
als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. 

Anstelle des Erörterungstermins findet gemäß § 5 Plansicher-
stellungsgesetz (PlanSiG) vom 20. Mai 2020 eine Online- 
Konsultation statt.

Für die Online-Konsultation werden den zur Teilnahme Berech-
tigten die sonst im Erörterungstermin zu behandelnden Infor-
mationen zugänglich gemacht. Ihnen ist innerhalb einer vorher 
bekannt zu machenden angemessenen Frist Gelegenheit zu 
geben, sich schriftlich oder elektronisch dazu zu äußern. 

Die Durchführung der Online-Konsultation wird hiermit gemäß 
§§ 5 Abs. 3 S.2 PlanSiG i.V.m. § 73 Abs. 6 S.2 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG) öffentlich bekannt gemacht.

Hinweise:

1.  Die Behörden, die Antragstellerin und diejenigen, die Ein-
wendungen erhoben haben, werden von der Online-Konsul-
tation individuell benachrichtigt.

2.  Für die Online-Konsultation werden den zur Teilnahme Be-
rechtigten die sonst im Erörterungstermin zu behandelnden 
Informationen ab dem 29.10.2020 über eine Internetseite, 
die ihnen mitgeteilt wird, zugänglich gemacht. Ihnen wird 
innerhalb einer vorher bekannt zu machenden angemesse-
nen Frist Gelegenheit zu geben, sich schriftlich oder elek-
tronisch dazu zu äußern (§ 5 Abs. 4. S.1 und 2 PlanSiG). 
Zur Teilnahme berechtigt sind die unter Nr. 1 genannten 
Personen und Stellen.

3.  Die Regelungen über die Online-Konsultation lassen den 
bereits eingetretenen Ausschluss von Einwendungen  
unberührt (§ 5 Abs. 4 S. 4 PlanSiG).

4.  Aufgrund der EU-Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) 
weisen wir darauf hin, dass im Rahmen der Online-Konsul-
tation im o.g. Genehmigungsverfahren die erhobenen Äuße-
rungen und darin mitgeteilten personenbezogenen Daten 
ausschließlich für das Genehmigungsverfahren von uns  
erhoben, gespeichert und verarbeitet werden.Die persönli-
chen Daten werden benötigt, um den Umfang der Betrof-
fenheit beurteilen zu können. Das Referat für Gesundheit 
und Umwelt kann die Daten an die Vorhabenträgerin und 
ihre mitarbeitenden Büros zur Auswertung der Stellungnah-
men weiterreichen. Insoweit handelt es sich um eine erfor-
derliche und somit rechtmäßige Verarbeitung aufgrund einer 
rechtlichen Verpflichtung gem. Art. 6 Absatz 1 Satz 1  
lit. c DSGVO. Die Vorhabenträgerin und ihre Beauftragten 
sind zur Einhaltung der DSGVO verpflichtet.

München, den 08. Oktober 2020  Referat für Gesundheit 
und Umwelt

  RGU-US211
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Aufgebot verlorengegangener Sparkassenbücher

Die nachstehend aufgeführten Sparkassenbücher der Stadt-
sparkasse München wurden als verlorengegangen gemeldet 
und deshalb das Aufgebotsverfahren beantragt:

ausgestellt von der  Sparkassen- auf den Namen   
Stadtsparkasse buch des
München Nr. Einlegers

FI FK SC 14707640 Bernhard Pfaab
DSGF MF NL 1605682 Anna Ferstl
DSGF MF NL 3002289936 Ingeborg Schmidhuber
DSGF MF NL 32056566 Anton Musil 
UF BI 904347291 Christine Ottmann
PB KB 1 3000640072 Richard Mayer
BC SM 3001295678 Gertraud Greck 
BC SM 83040162 Claude Garnier
BC SM 1805613 Rainer Bammler 
FL 1 60002789 Markus Feulner 
BC 2 3002860611 Hanna Thieme
BC 2 31039092 Franz Sommer
BC 2 86050630 Ayda Grossmann
BC 4 904055498 Anita Kollmannsberger
BC 4 30076202 Elfriede Weigel 
BC 8 908305774 Marion Deißler
BC 8 27440429 Mirjana Tomasevic
BC 8 906088604 Josipa Peric
BC 10 82036922 Holger Eggert
BC 10 10494037 Sebastian Kurzynski   
FL 14 14352041 Steffi Lieberwirth
FL 14 92055425 Evi Wolfsteiner
BC 18 18087882 Ingeborg Burkert
BC 23 23522600 Alexia Budai
BC 23 87454633 Eleonore Jungnickel
BC 23 3002164204 Thanh Huynh
BC 23 51028801 Anita Gredinger
BC 23 51029221 Maximilian Knott
FL 25 80093024 Hildegard Bauer
BC 26 49096225 Alois Ganser 
BC 26 68062645 Lieselotte Schmidbauer
BC 26 18090431 Mahmud Maruf
BC 26 26039032 Magdalena Wohletz
FL 45 96024583 Anna Schneidt
FL 45 3001924376 Kath. Kirchenstiftung
  St. Bruder Klaus 
FL 45 45319274 Kath. Kirchenstiftung       
  St. Bruder Klaus
FL 57 3001935620 Erich Reitwiesner
FL 58 3000265086 Christina Frense 
FL 58 58068594 Ingrid Ulbricht
FL 60 10329167 Waltraud Niderehe
BC 61 61022380  Walter und Maria  

Elisabeth Dietlmeier
FL 82 68025329 Ines Grüsser
FL 98 13094081 Helene Gegenfurtner
FL 99 99383390 Aydin Aslan u. Sinem 
  Aslan-Kavuk
FL 99 107062671 Felix Jandausch
BC 111 99031486 Thanh Thao Nguyen 
BC 115 93094761 Carmen Stützinger

Es wurde am 08.10.2020 verfügt, das Aufgebotsverfahren ge-
mäß Art. 33 ff AGBGB durchzuführen. Die Inhaber der vorste-
hend aufgeführten Sparkassenbücher werden hiermit aufge-
fordert, ihre Rechte unter Vorlage der Urkunden ab 08.10.2020 
binnen drei Monaten, d.h. bis spätestens 08.01.2021 bei der 
Stadtsparkasse München, Ungererstraße 75, 80805 Mün-
chen, anzumelden. Urkunden, für welche Rechte innerhalb 
der gesetzten Frist nicht geltend gemacht werden, werden 
nach Ablauf dieser Frist für kraftlos erklärt.

München, 08. Oktober 2020 Stadtsparkasse München
 Direktion Prozesse und IT

Kraftloserklärung verlorengegangener Sparkassenbücher

Die nachstehend aufgeführten, am 08.07.2020 als verloren 
aufgebotenen Sparkassenbücher, wurden mit Verfügung vom 
08.10.2020 für kraftlos erklärt, nachdem auf das erlassene 
Aufgebot innerhalb der dreimonatigen Einspruchsfrist Rechte 
Dritter nicht geltend gemacht wurden:

ausgestellt von der  Sparkassen- auf den Namen   
Stadtsparkasse buch des
München Nr. Einlegers

BC SM 71049092 Susanne Kuban 
BC SM 111318515 Enrico Crocamo
BC SM 105075774 Georg Fürst
BC SM 11070778 Bernd Hay
BC 2 20061370 Annemarie Huber
FL 3 907056287 Melinda May
FL 3 103003950 Gerlinde Häcker
FL 3 903053007  Prof.-Dr. Gert Sauter-

meister
BC 4 30059638 Edith Kern 
BC 8 27049766 Johann Stoiber
BC 8 16053258 Frank und Monika Dick
BC 8 908350085 Elfriede Ritter
BC 8 3001488059 Christian Hauck
FL 9 55048276 Felix Matschilles 
FL 12 28727022 Iris Gleich
FL 12 28727014 Iris Gleich
FL 12 12053674 Fabian Bauer 
FL 14 83035261 Werner Widmann
FL 14 83035279 Werner Widmann 
BC 23 66092578 Gabriela Schubert
BC 23 23633985 Martin Schlossnikel
BC 23 79053344 Barbara Bollinger  
BC 26 13300744 Martina Stiegler
BC 26 26047258 Irene Rieger 
BC 28 10614840 Christian Ungur
BC 28 63034060 Roswitha Hiereth
BC 28 53332425 Hannelore Grossi 
BC 36 35036714  Peter und Christel  

von Sass 
BC 36 35055599  Peter und Christel  

von Sass
BC 36 35018308 Barbara Schiffner
FL 40 40324402 Maria Forster
FL 40 72066954 Helmut Kottermaier
FL 41 79087797 Pavol Dubovsky
FL 45 45050507 Anna Zimmermann
BC 46 28363299 Werner Gmeiner
BC 46 46033122 Ludwig Kramer
BC 46 46029567  Bernhard und Elisabeth 

Lenzen
FL 56 56409535 Veronika Regensburger 
FL 56 67060855 Olga Maria Salak 
FL 58 58074279  Viktoria Quedenfeldt- 

Ulrich
FL 60 60059839 Mario Coenen
BC 61 27012921 Ottmar Zeller
BC 61 3000374250 Stefan Heinemann
BC 61 55035240 Stefan Heinemann
FL 65 24033441 Agnes Schwindl 
FL 67 67046045 Günter Herter
FL 82 11035599 Uwe Pietruck 
FL 82 12033411 Helmut Sauer 
BC 87 87018479 Martin Schulz
BC 87 54044813 Johannes Weiß
BC 87 87392429 Annette Wüst
BC 98 51028439 Hildegard Stecher
FL 109 109065458 Ludwig Prechtl
FB 111 10367175 Roland Neumayer
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BC 111-KB 1576131 Andrea Prange 
FL 116 3001781024 Johann Ernst Fischer und
  Ingeborg Fischer 

München, 08. Oktober 2020 Stadtsparkasse München
 Direktion Prozesse und IT

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Kapuzinerstr. 18 
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Fl.Nr. 10239/0,  
Gemarkung Sektion VI, Bezirk 02
Neubau von Wohngebäuden mit Tiefgarage und eines  
Supermarkts mit Tiefgarage

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 08.10.2020, Az. 602-1.1-2020-2621-21, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Nebenstimmungen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 10227/14; Fl.Nr. 10227/6; Fl.Nr. 10230; 
Fl.Nr. 10234; Fl.Nr. 10235; Fl.Nr. 10236; Fl.Nr. 10237; Fl.Nr. 
10240; Fl.Nr. 10252; Fl.Nr. 10253 und Fl.Nr. 10254, die dem 
Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 
BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides 
zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im 
Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 136, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse klaus.bichlmayer@muenchen.de bzw. Telefonnummer 
2 33-215 46.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt München) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift bei-
gefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 

Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elektro-
nischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten.

München, 08. Oktober 2020  Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung

  PLAN HAIV-21V
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SAS Druck, Messerschmittstraße 9, 82256 Fürstenfeldbruck
ZKZ 01207 – PVSt – DPAG – Entgelt bezahlt

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Rosemarie Hingerl
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Kristina Frank
Roßmarkt 3, 80331 München
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Thomas Böhle
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Personal und Organisationsreferat
Leitung: Dr. Alexander Dietrich
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Gesundheit und Umwelt
Leitung: Rudolf Fuchs (kommissarisch)
Bayerstraße 28a, 80335 München
rgu@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

ITReferat
Leitung: Thomas Bönig
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de

Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Stefan Eckhardt (kommissarisch)
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de
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